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 08.09.2007 Nr. 12/2007 13. Jahrgang

Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal
Der Geltungsbereich umfaßt die Mitgliedsgemeinden:

Gemeinden Bechstedtstraß, Daasdorf a.B., Gutendorf, Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen,
Niederzimmern, Nohra, Ottstedt a.B., Troistedt, Utzberg

Amtlicher Teil
Verwaltungsgemeinschaft Grammetal * Schloßgasse 19 *  99428 Isseroda Tel. 03643/83110 * Fax 03643/831121

Internet: http://www.vg-grammetal.de • E-mail: vg-grammetal@t-online.de
(Hinweis: Die genannte E-mail-Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und Verschlüsselung)

Schiedsstelle der VG Grammetal
Herr Metzner
Kontakt über: Tel.-Nr. 036209/43610
⇒ Sprechzeit: nach tel. Vereinbarung

SPRECHZEITEN

Objekt Schloßgasse 19

Hauptamt Tel. 03643 / 8311-0 
Do 09.00 -12.00 Uhr 13.00 -18.00 Uhr o. nach Vereinb.

 
Ordnungsamt Tel. 03643 / 8311-17
Do 09.00 -12.00 Uhr 13.00 -18.00 Uhr o. nach Vereinb.

Einwohnermeldeamt Tel. 03643 / 8311-10
Mo 13.00 -16.00 Uhr
Di 09.00 -12.00 Uhr und  13.00 -16.00 Uhr
Do 09.00 -12.00 Uhr und  13.00 -18.00 Uhr
Fr 08.00 -10.00 Uhr

Standesamt Tel. 03643 / 8311-14
Mo  08.00 -12.00 Uhr Di 08.00 -12.00 Uhr
Do 13.00 -17.30 Uhr Fr 08.00 -10.00 Uhr

Objekt Schloßgasse 22 (Fax: 03643/831151)

Bauamt Tel. 03643 / 8311-50

Finanzen Tel. 03643 / 8311-70
Do 09.00 -12.00 Uhr 13.00 -18.00 Uhr o. nach Vereinb.

Wichtige Rufnummern
Allgemeiner Notruf:   112
Polizeiinspektion Weimar   03643/8820
Rettungsleitstelle    03644/562121
Ärztl. Notdienst Weimarer Land  036459/50

Abwasser
Bechstedtstraß, Kläranlage   0170/5736665
Abwasserverband Vieselbach   036203/72533
bei  einer Havarie    0170/5736665
(Hopfgarten, Mönchenholzhausen, Niederzimmern, Utzberg)
Abwasserbetrieb Weimar   03643/7497-0
(Isseroda, Nohra)

Wasser
Wasserversorgungszweckverband Weimar  03643/903436
(Hopfgarten, Niederzimmern, Daasdorf a.B., Ottstedt a.B., Bechstedtstraß, 
Gutendorf, Isseroda, Nohra, Troistedt, Utzberg)
Stadtwerke Erfurt    0361/51113 o. 220160
(Mönchenholzhausen)
Gasversorgung Thüringen, Bst. Bad Berka 036458/5750 

Energie
Kundenzentrum Blankenhain   036459/48-0
Für alle Gemeinden der VG

Schornsteinfeger - Zuständigkeit ab 01.01.2006
BSFM Matthias Ludwig    Tel. 03643/908670, 
Fax 03643/908669, Handy 0160/96848126
zuständig für: Mönchenholzhausen, Sohnstedt, Niederzimmern,  
Bechstedtstraß, Isseroda, Nohra
BSFM Dieter Ludwig   Tel. 03643/427445, 
Fax 03643/427446
zuständig für: Obernissa, Hayn, Eichelborn, Hopfgarten 
BSFM Frank-Michael Böhme   Tel. 03643/421132, 
Fax 03643/403846, Handy 0170/2752699
zuständig für: Utzberg, Ottstedt a.B., Daasdorf a.B., Gewerbegebiet UNO, 
Ulla, Obergrunstedt, Troistedt, Gutendorf

Impressum:
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 Isseroda, Tel. 03643/8311-0 / Fax 03643/831121
Druck: Hahndruck, Georgstr.7, 99448 Kranichfeld, Tel. 036450/42315, e-mail: hahndruck-kranichfeld@t-online.de
Vertrieb: TDM, Thüringer Direktmarketing GmbH & Co.KG, Gottstedter Landstr. 6, 99092 Erfurt-Bindersleben, 
Tel. 0361/2275430 / Fax 5634
Verantwortlich für den Inhalt:
- für den amtlichen/nichtamtlichen Teil: Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal sowie die Bürgermeister  

für den jeweiligen Gemeindeteil
- für den öffentlichen Teil (Vereinsnachrichten . . ., Anzeigenteil): Hauptamtsleiter der VG Grammetal
Erscheinungsweise: jeden 2. Samstag im Monat sowie nach Bedarf 
Bezugsbedingungen: 
Einzelbestellung: 0,50 ‡ zzgl. Porto; Bestellungen sind zu richten an:  VG Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 Isseroda
Darüber hinaus erfolgt eine kostenlose Verteilung an alle erreichbaren Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Grammetal. Diese ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen ganz oder teilweise unterbleiben. Auf die 
kostenlose Verteilung besteht damit kein Rechtsanspruch. 

KOB Herr Friedmann  Tel. 03643/772148
Do 15.00 -17.00 Uhr   sowie nach Vereinbarung

fertige Pässe: Antragsdatum bis 23.08.07

fertige Ausweise: Antragsdatum bis 23.08.07

Redaktionsschluß: 24.09.2007

Die Ausgabe Nr. 13/2007 
erscheint am 06.10.2007
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Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal gibt hiermit folgendes bekannt:
Betrifft:  Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie, Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen  mit einem 

Verkehrsaufkommen von durchschnittlich mehr als 16.000 Kfz/Tag
hier: Veröffentlichung der 1. Bearbeitungsstufe – Straßenlärm (Lärmkarte Tag, Lärmkarte Nacht)

Mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie in Jena wird der Abschluss der 1. Stufe der 
Lärmkartierung in Thüringen im Internet veröffentlicht. Die Lärmkarten sowie weitere aktuelle Informationen zur Umsetzung der 
Umgebungslärmrichtlinie in Thüringen sind dann unter http:/www.tlug-jena.de/contentfrs/fach_022/index.html zu finden.

Des Weiteren liegen die Lärmkarten während den Sprechzeiten oder nach Terminabstimmungen im Bauamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 22 in 99428 Isseroda zur Einsichtnahme aus.

Mit freundlichen Grüßen

Klein
Bauamtsleiter

Verbrennen pflanzlicher Abfälle (trockener, unbelasteter Baum- und Strauchschnitt)

Das Landratsamt Weimarer Land hat den nächsten Zeitraum der möglichen Verbrennung noch nicht festgelegt. Sobald dieser vorliegt, 
wird er auf der Internetseite der VG Grammetal veröffentlicht. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Presse-Informationen des 
Landratsamtes.

Bekanntmachung von Satzungen

Gemeinde/VG Satzung

Hopfgarten Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der 
Gemeinde Hopfgarten vom 29.08.2007

Nichtamtlicher Teil

Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar Sondermüllabfuhr II. Halbjahr 2007

Pro Einwohner oder Einwohnergleichwert (EWG) sind folgende 
Höchstmengen erlaubt:

5 kg insgesamt, davon 20 kg pro Gebinde (z. B. beim 4-
Personenhaushalt), bzw.10  Liter pro Gefäß.

Noch einmal kurz zur Erinnerung: 

Nicht ins Schadstoffmobil gehören Binderfarben und Baustoffe, 
Latex, Reifen, Munition und Kampfstoffe, radioaktiver Abfall und 
infizierte Gegenstände, Feuerlöscher, Gasflaschen.

Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich am besten 
rechtzeitig an die

-  Abfallberatung des Landratsamtes Weimarer Land
   Sitz Apolda,
   unter Telefon 03644/540695 
oder an

-  Ihre Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH
   unter Telefon 036452/72423

Bitte werfen Sie auch in Zukunft Ihre Schadstoffe nicht einfach in 
den Hausmüll, sondern lagern sie getrennt und auslaufsicher bis 
zur nächsten Abfuhr, denn das Schadstoffmobil kommt wieder. 

gez. Schuchort
Geschäftsführer

Das Schadstoffmobil fährt vom 12.09. - 28.09.2007 durch 
den Landkreis Weimarer Land um folgende Schadstoffe 
aufzunehmen:

-  Farben und Lacke (nicht wasserlöslich)

-  Leuchtstoffröhren

-  Rost- und Holzschutzmittel

-  Quecksilberthermometer

-  Medikamentenreste

-  Leim-, Klebe- und Beizmittel

-  Lösungsmittel (z. B. Waschbenzin), Säuren und Laugen

-  Spraydosen

-  Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel

-  Laborchemikalien aus dem Hobbybereich sowie

-  Altöl und ölverunreinigte Materialien.

Die verschiedenen Stoffe, die Sie anliefern wollen, müssen getrennt 
verpackt sein, damit sie sich nicht untereinander vermischen 
können.

Flüssigkeiten, Pulver und krümelige Schadstoffe bitte in geschlos-
senen Behältern  mit sichtbarer Inhaltsangabe anliefern. 
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Liebe Daasdorfer Einwohner!

In unserem Dorf gibt es wieder etwas Neues. Während der letzten Monate hat unser Bürgermeister Matthias Scheit, gemeinsam mit seinen 
fleißigen Fachleuten und hilfsbereiten Eltern sehr viel Zeit und Mühe in die Renovierung des Spielplatzes investiert. Alle Spielgeräte 
wurden repariert und neu gestrichen, mit Bagger und Schaufel viel Erde bewegt,  Rasenkanten gesetzt und Kies aufgeschüttet. So 
ist der Spielplatz schöner, sauberer und sicherer geworden. Ganz besonders freuen wir uns über eine neue Kletterlandschaft, einen 
Schaukelbalken und einen neuen Sandkasten. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Matthias Scheit und seinen Mitstreitern, sowie bei Allen, die die neuen Spielgeräte durch viele 
kleine und große Spenden ermöglicht haben.

Die Daasdorfer Kinder   

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Daasdorf a.B.
99428 Daasdorf a.B. * Am Anger 25 * Tel. 03643/422283
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Do 18.00 - 19.00 Uhr

Sondermüllabfuhr 2007 – II. Halbjahr – im Kreis Weimarer Land 

Donnerstag, 27.09.07

 10.00 - 10.30 Uhr Troistedt Vor der Gemeindeverwaltung 
 10.45 - 11.15 Uhr Isseroda Parkfläche vor der Gemeinde 
 11.30 - 12.00 Uhr Bechstedtstraß Neben der 
  Gemeindeschänke 
 12.15 - 13.15 Uhr Nohra Am Kapellenplatz (Mittelteil) 

13.30 - 14.00 Uhr Obergrunstedt Am alten Gasthof  
 14.15 - 14.45 Uhr Ulla Dorfplatz/Alte Waage/   
  Bushaltestelle 
 15.00 - 15.30 Uhr Utzberg Parkplatz- neben der Gaststätte 
 15.45 - 16.30 Uhr Hopfgarten Dorfplatz

Gemeinde Gutendorf
99438 Gutendorf * Dorfstr. 24 * Tel. 036209/284

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 18.00 -19.00 Uhr alle 14 Tage in der ungeraden Woche

Amtlicher Teil

Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des 
Wahlausschusses für die Gemeinde Gutendorf

Die Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses zur Prüfung der 
eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen und Beschlussfassung über ihre Zulassung findet am 
Dienstag, d. 25.09.2007 um 19.30 Uhr statt.

Ort: Gemeindeamt in Gutendorf, Dorfstr. 24, 99438 Gutendorf
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Gutendorf, d. 17.07.2007
gez. Wolf
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung über die Auslegung des 
Wählerverzeichnisses und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Kommunalwahl (Bürgermeisterwahl)  am 28.10.2007 
in der Gemeinde Gutendorf

1. Zeit und Ort der Auslegung
Das Wählerverzeichnis für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde 
Gutendorf am Sonntag, dem 28.10.2007, wird von Montag, 
den 01.10.2007 bis zum Freitag, den 05.10.2007, während der 
Dienststunden

Mo/Di  08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Do  08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Fr  08.00 - 12.00 Uhr

zur Einsicht bei der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, 
Schloßgasse 19, 99428 Isseroda (Zi 03) ausgelegt. Der Wahl-
berechtigte kann verlangen, dass im Wählerverzeichnis während 
der Auslegungsfrist das Geburtsdatum unkenntlich gemacht wird.

Dienstag, 11.09.07

 15.30 – 16.30 Uhr  Hayn Bushaltestelle
 17.00 – 18.00 Uhr Eichelborn Bushaltestelle, Springbrunnen

Freitag, 14.09.07

 08.00 - 09.00 Uhr Obernissa Parkplatz, Sportanlage
 09.30 - 10.30 Uhr Sohnstedt am Feuerwehrgerätehaus
 11.00 - 13.00 Uhr Mönchenholzhausen Parkplatz Kaufhalle
 13.15 - 13.45 Uhr Gutendorf Parkplatz hinter dem 
  Kulturhaus 
Dienstag, 25.09.07

 10.00 - 10.30 Uhr Daasdorf a. Berge Containerstandplatz
 10.45 - 11.15 Uhr Ottstedt am Berge Dorfplatz/Teich
 11.30 - 12.00 Uhr Niederzimmern Schenkplatz
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Nichtamtlicher Teil

2. Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist 
Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erheben. 
Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Ein-
tragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 
Isseroda (Zi 03) schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt 
werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. 
Nach Ablauf der Auslegungsfrist sind Einwendungen nicht mehr 
zulässig.

3. Wahlbenachrichtigung
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 4) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens 28.09.2007 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen 
das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Bürgermeisterwahl durch 
Briefwahl teilnehmen.
4.1 Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis 

eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein (§ 13 
Abs.  1 ThürKWO), wenn er

a) sich am Wahltag während der Wahlhandlung aus wichtigem 
Grund außerhalb seines Stimmbezirks aufhält,

b) nach der öffentlichen Auslegung des Wählerverzeichnisses 
(nach dem 05.10.2007) seinen Wohnsitz in einen anderen 
Stimmbezirk verlegt hat, und ihn deshalb nicht zugemutet 
werden kann, den Wahlraum aufzusuchen,

c) aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, 
eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen 
Zustands wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.

4.2 Ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein (§ 13 
Abs. 2 ThürKWO),

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur 
Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 
Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung 
von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

4.3. Der Wahlschein kann bei der VG Grammetal, Schloßgasse 19, 
99428 Isseroda schriftlich oder zur Niederschrift  beantragt 
werden. Der Antragsteller hat den Grund für die Ausstellung des 
Wahlscheins glaubhaft zu machen. Wer den Wahlscheinantrag 
für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlscheine 
können in der Regel nur bis zum 26. Oktober 2007, 12.00 
Uhr, beantragt werden. In den Fällen der Ziffer 4.2 können 
Wahlscheine ausnahmsweise noch bis zum Wahltag, 12.00 Uhr, 
beantragt werden. Gleiches gilt für Wahlberechtigte, die im 
Wählerverzeichnis eingetragen sind, wenn bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann sowie in 
den Fällen, in denen ein Wahlberechtigter glaubhaft versichert, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

 Dem Wahlschein werden beigefügt:
 -  ein Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl,
 -  ein Wahlumschlag,
 -  ein von der Gemeinde freigemachter Wahlbriefumschlag,  

 auf dem die Anschrift der Gemeinde, die Nummer des
  Stimmbezirkes und des in das Wahlverzeichnis eingetra- 

 genen Wahlscheins angegeben ist, sowie
 -  ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief der Gemeinde so 

rechtzeitig übersandt werden, dass er spätestens am 28. 
Oktober 2007 bis 18 Uhr bei der Gemeinde Gutendorf, Dorfstr. 
24, 99438 Gutendorf eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben 
werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

Liebe Gutendorfer,

uns und unserem Dorf steht ein ereignisreicher Herbst bevor. Den 
Auftakt macht das nun schon traditionelle Gutendorfer Herbst-
Fußballturnier am Samstag, d. 06.10.2007.
Hier werden wie immer viele fleißige Hände bei Aufbau, 
Durchführung und Abbau benötigt. Wer sich beteiligen möchte, 

5. Stichwahl Bürgermeister
Erreicht keiner der Bewerber im ersten Wahlgang am 28. Oktober 
2007 mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, so findet am 
Sonntag, dem 11. November 2007 von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
eine Stichwahl unter den zwei Bewerbern statt, welche bei der 
ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Eine 
nochmalige Auslegung des Wählerverzeichnisses findet nicht 
statt; ebenfalls werden keine neuen Wahlbenachrichtigungskarten 
versandt. Wahlschein und Briefwahlunterlagen für die Stichwahl 
können bereits mit dem Antrag auf Erteilung der Unterlagen für 
die Bürgermeisterwahl mit beantragt werden.
Wahlberechtigte, die für die Bürgermeisterwahl einen Wahlschein 
nach § 13 Abs. 2 ThürKWO erhalten haben, sowie Personen, die 
erst für die Stichwahl wahlberechtigt sind, erhalten von Amts 
wegen einen Wahlschein für die Stichwahl zugesandt.
Im Übrigen können Wahlscheine für die Stichwahl nach den 
Vorschriften der §§ 13 Abs. 1 und 14 ThürKWO beantragt 
werden.

Isseroda, d. 28.08.2007

VG Grammetal 
als Behörde der Gemeinde Gutendorf

gez.
Sennewald
Vorsitzender

bitte bei Manfred Zimmer „Tänzer“ melden. In Vorbereitung 
des Ereignisses wird nun auch wieder fleißig trainiert und zwar 
hauptsächlich Sonntag nachmittags, aber auch zu anderen 
Tagzeiten (Flutlicht haben wir noch nicht). Und: keine Scheu 
wegen Mitmachen – es werden immer Talente gesucht, also schaut 
einfach bei Gelegenheit mal auf der Fußballwiese vorbei – egal ob 
Männlein oder Weiblein, Erwachsene oder Kinder.
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Bekanntmachung

Gebührensatzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 
der Gemeinde Hopfgarten vom 29.08.2007

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer 
Kommunalordnung  (ThürKO) vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 
41) zuletzt geändert am 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446, 455), 
der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt 
geändert am 17. Dezember 2004 (GVBl. S. 889), des § 90 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB 
VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3546) zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) vom 
8. September 2005 (BGBl I S. 2729), der §§ 18 des Thüringer 
Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Thüringer Kindertag
eseinrichtungsgesetz – ThürKitaG) vom 16. Dezember 2005 
(GVBl. S. 365), sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung 
der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Hopfgarten hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Hopfgarten in der Sitzung am 
02.07.2007 die folgende Gebührensatzung beschlossen: 

§1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ 
in Trägerschaft der Gemeinde Hopfgarten.

§ 2
Gebührenerhebung

Die Gemeinde Hopfgarten erhebt für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung Benutzungsgebühren und für die 
Verpflegung von Kindern in der Kindertageseinrichtung 
Verpflegungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 3
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Eltern der Kinder in Kinderta
geseinrichtungen. Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.

Amtlicher Teil

Gemeinde Hopfgarten
99428 Hopfgarten * Alte Schulstr.1 * Tel. 03643/826748
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 17.00 - 19.00 Uhr

§ 4
Entstehen und Ende der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung entsteht mit der Aufnahme des 
Kindes in eine Kindertageseinrichtung und endet mit dem 
Wirksamwerden der Abmeldung oder dem Ausschluss des 
Kindes.

(2) Die Gebührenschuld für die Verpflegung entsteht mit jeder 
Inanspruchnahme der Verpflegung. 

§ 5
Fälligkeit und Zahlung

(1) Die Benutzungsgebühren sind als Monatsbetrag zu entrichten. 
Sie sind am 1. eines jeden Monats für den laufenden 
Monat fällig und an die Gemeindekasse zu entrichten. Die 
Gebührenzahlung soll in der Regel bargeldlos erfolgen. Eine 
Zahlung der Gebühren direkt in der Kindertageseinrichtung 
ist nicht zulässig.

(2) Die Verpflegungsgebühren sind am 15. eines Monats für den 
abgelaufenen Monat fällig. Sie sind monatlich unbar an die 
Kasse der Gemeinde Hopfgarten zu entrichten.

§ 6
Verpflegungsgebühren

(1) Erhält das Kind in der Kindertageseinrichtung eine 
Verpflegung, so werden zusätzlich zu den Benutzungsgebühren 
Verpflegungsgebühren in Höhe von 2,00 Euro je Kind und 
Tag erhoben.

(2) Abmeldungen für den Tag sind bis 07.45 Uhr der 
Kindertagesstätte vorzunehmen.

§ 7
Benutzungsgebühren

(1) Die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
sind auch zu entrichten, wenn die Einrichtung tageweise, z.B. 
zwischen Weihnachten und Neujahr und an den Brückentagen 
oder aus sonstigen Gründen, geschlossen bleibt.

(2) Wird ein Kind während eines Monats in einer 
Kindertageseinrichtung aufgenommen, so ist bei einer 
Aufnahme bis einschließlich zum 15. des Monats die volle 
Gebühr für den Monat zu zahlen. Bei einer Aufnahme nach 
dem 15. des Monats ist die Hälfte der Gebühr für den Monat 
zu zahlen. 

Weiter steht am 28.10.2007 die Wahl des Bürgermeisters an. Hierzu 
wird laufend unter „amtliches“ im Grammetalboten informiert. 
Bitte auch die Aushänge im Schaukasten beachten.

Und schließlich wird nun auch das Thema „Gebietsreform“ 
brennend aktuell. Nachdem für die Gemeinden Niederzimmern, 
Hopfgarten, Utzberg / Nohra, Bechstedtstraß und Isseroda 
nunmehr die Bildung einer gemeinsamen Einheitsgemeinde 
„Grammetal“ ansteht, müssen wir auch in Gutendorf entscheiden, 
wohin die Reise gehen soll. Der Gemeinderat befasst sich am 
04.09.2007 intensiv mit diesem Thema und wird in der Folge 
darüber berichten/informieren. 

Darüber hinaus stehen noch Themen wie Hochwasserschutz, 
Entsorgung Grünabfall usw. auf der Tagesordnung.

Und wenn alle bis dahin anstehende Arbeit geschafft ist, kann bei 
der Kirmes wie gewohnt am ersten Novemberwochenende kräftig 
gefeiert werden.

Bodo Wolf
amt. Bürgermeister
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Beschlüsse der GR-Sitzung vom 28.09.2007
Beschl.Nr.: 01-29/07  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.07.2007
Beschl.Nr.: 02-29/07   Auftragsvergabe an die Fa. Gleisbau Erfurt zur Instandsetzung von Straßen
Beschl.Nr.: 03-29/07   Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung erst nach Inkrafttreten der von der Landesregierung geplanten 

Neuregelung des Straßenausbaubeitragsrechts
Beschl.Nr.: 04-29/07   Verkauf eines Grundstückes

Termine: 25.09.2007 20.00 Uhr Gemeinderatssitzung im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung
 Die Tagesordnung wird im Schaukasten bekannt gemacht.

Amtlicher Teil

Gemeinde Niederzimmern
99428 Niederzimmern * Knoblauchgasse 1 * Tel. 036203/90247
Sprechzeiten des Bürgermeisters: dienstags 17.00 - 19.00 Uhr

(3) Wird ein Kind vom Besuch der Kindertageseinrichtung 
abgemeldet, ist bei Verbleib des Kindes bis zum 15. des 
Monats die Hälfte der jeweils maßgeblichen Gebühr für 
die Benutzung der Kindertageseinrichtung zu zahlen. Bei 
Verlassen der Kindertageseinrichtung nach dem 15. des 
Monats ist die volle Gebühr zu zahlen.

(4) Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung 
die Tageseinrichtung über einen Zeitraum von mehr als 
von mehr als drei Monate nicht besuchen kann, wird die 
Benutzungsgebühr für diesen Zeitraum auf Antrag erstattet.

§ 8
Höhe der Benutzungsgebühren

(1) Die Höhe der Benutzungsgebühren bemisst sich nach der 
Anzahl der in der Einrichtung gleichzeitig betreuten Kinder 
einer Familie. Als Familie gelten Alleinerziehende sowie 
Ehepaare oder Personen, die in eheähnlicher Gemeinschaft 
gemäß § 20 SGB XII leben und ihre im selben Haushalt 
lebenden Kinder. 

(2) Die Benutzungsgebühren betragen monatlich:
- für das älteste in der Einrichtung betreute Kind einer Familie 
 81,00 Euro
- für das zweite in der Einrichtung betreute Kind einer Familie 
 61,00 Euro,
- für das dritte in der Einrichtung betreute Kind einer Familie 
 41,00 Euro
- für das vierte in der Einrichtung betreute Kind einer Familie 
 36,00 Euro
Für das fünfte und weitere Kind einer Familie werden keine 
Gebühren erhoben.

§ 9
Festlegung der Gebühren, Auskunftspflichten

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal erlässt jährlich 
einen Bescheid, aus dem die Höhe der Benutzungsgebühren 
nach Maßgabe dieser Satzung hervorgeht.

(2) Die Verpflegungsgebühren werden monatlich durch geson-
derten Bescheid erhoben. 

(3)  Die Anzahl der in der Tageseinrichtung betreuten Kinder der 
Familie ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. 
Wird ein Nachweis nicht erbracht, so sind die Gebühren für 
das erste Kind festzusetzen.

(4)  Änderungen in der Zahl der betreuten Kinder sind bei der 
Leitung der Einrichtung unter Vorlage  der notwendigen 
Unterlagen unverzüglich zu melden.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 05.01.1999, zuletzt geändert 
durch die 2. Änderungssatzung vom 28.06.2005 außer Kraft.

Gemeinde Hopfgarten
Hopfgarten, d. 29.08.2007

- Siegel -

gez. Vent
Bürgermeisterin

Amtlicher Teil

Gemeinde Isseroda
99428 Isseroda * Schlossgasse 22 * Tel. 03643/825207
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Do 16.00 - 18.00 Uhr

Einladung zur Einwohnerversammlung

Hiermit lade ich alle Einwohner der Gemeinde Isseroda zu einer am 18.09.2007 um 19.30 Uhr im Landgasthof Isseroda
stattfindenden Einwohnerversammlung zum Thema „ Einheitsgemeinde Grammetal “ recht herzlich ein.

Lober
Bgm
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Nichtamtlicher Teil

Straßenbaumaßnahmen sind vergeben

In seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat die Vergabe der 
Bauleistungen für den Weg „Auf dem Roten Stein“ für ein Stück 
des Angers (hinter der Fleischerei Junge) und für den Parkplatz 
beim Mehrzweckgebäude beschlossen. Die Straßen bzw. der 
Parkplatz sollen mit einer Bitumenschicht versehen werden. Es 
ist geplant, die Baumaßnahmen Mitte September zu beginnen. 
Mit den Anwohnern wird vor Baubeginn zusammen mit der 
beauftragten Baufirma der Ablauf besprochen.

Einheitsgemeinde

Das Projekt Einheitsgemeinde Grammetal schreitet voran. Die 
Bürgermeister(innen) der Gemeinden Bechstedtstraß, Hopfgarten, 
Isseroda, Nohra, Utzberg, und Niederzimmern haben gemeinsam 
mit dem Leiter der VG einen Vertragsentwurf zur Bildung einer 
Einheitsgemeinde Grammetal ausgearbeitet. Die anderen Orte der 
VG wurden eingeladen bis Ende September ebenfalls noch dabei 
zu sein. 

In einer Einwohnerversammlung am Dienstag, dem 11. Sep-
tember 2007 um 20.00 Uhr in der Schenke möchte ich Ihnen die 
Vereinbarung gern erläutern und mich Ihren Fragen stellen. 

Feininger in Niederzimmern

Ein Stück weit stolz können wir darauf sein, dass Niederzimmern 
von dem weltberühmten Maler Lyonel Feiniger (1871–1956) 
künstlerisch verewigt wurde. Ein Bild von unserer Kirche zeigt, 
dass Feiniger sich auch für Niederzimmern interessiert hat. Ein 
Aufsteller an dem Platz, an dem der Künstler vermutlich gemalt 
hat, erinnert jetzt daran. Damit ist Niederzimmern auch ein Teil 
des Radweges „Auf Feiningers Spuren“. Vielen Dank an den 
Kreis Weimarer Land, Landrat Münchberg und Kulturamtsleiter 
Giese für diese Initiative.

Ihr Bürgermeister

J. Christoph Schmidt-Rose

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

die Sommerpause ist vorbei und der Alltag nimmt weiter seinen Lauf. Während die Feierlichkeiten in Ulla zwischenzeitlich alle Kräfte 
in Anspruch nahmen, steht mit dem Tag der offenen Tür im U.N.O. das nächste Ereignis vor der Tür.
Die Wirtschaftsförderer des Landkreises Weimarer Land, der Stadt Weimar und die Gemeinde Nohra haben gemeinsam mit über 20 
Betrieben des U.N.O. Gebietes und den Weimarer Wurstwaren den Tag der offenen Tür, der am 22.September durchgeführt wird, 
vorbereitet. Alle Interessenten sind dazu herzlich eingeladen. Während die teilnehmenden Betriebe sich und ihre Arbeit präsentieren, 
bieten Ausbildungs- und Beratungsunternehmen an insgesamt 5 Punkten im Gewerbegebiet Gespräche zu möglichen Lehrstellen an. 
Das Programm wird jedem Haushalt mit dem Amtsblatt des Landkreises zugestellt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und werben insbesondere um unsere Jugend.

Mit freundlichen Grüßen 
Schiller, 
Bürgermeister

P.S. Die Jugendbegegnung in unserer Partnergemeinde Kolbsheim war ein voller Erfolg. Das Fachwerkhaus wurde gemeinsam mit der 
Jugend von Kolbsheim abgerissen und für die Reise nach Nohra verpackt…

Ich freue mich über die Möglichkeit der Fortführung der Montessori Pädagogik in Nohra. Nach der Eröffnung des neuen Kindergartens 
im Januar dieses Jahres schließt sich mit dem Beginn des neuen Schuljahres der Betrieb einer Montessori Grundschule an. Die Arbeit 
beginnt im 2.OG des Kindergartengebäudes mit 18 Kindern aus Nohra und Umgebung. Träger der Schule ist der Sonnenschein e.V. 
Erfurt, der in Erfurt bereits seit 10 Jahren eine integrative Montessori Grundschule betreibt. Allen Schulanfängern und Eltern viel Spaß 
und Erfolg im neuen Lebensabschnitt… 

Gemeinde Nohra mit den Ortsteilen Ulla und Obergrunstedt
99428 Nohra * Herrenstr. 34 * Tel. 03643/825224

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 16.00 - 18.00 Uhr

Nichtamtlicher Teil
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Im Bürgerhaus Obergrunstedt wird das 1.Obergeschoss (ca. 100m²) zur Nutzung als Büro oder sonstige Nutzung im 
Dorfgebiet ausgeschrieben. 
Interessenten melden sich bitte beim Ortsbürgermeister Herrn Buchspieß oder dem Bürgermeister Herrn Schiller (Dienstag 
16.00 bis 18.00 Uhr 03643 825224) 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb von 4 Wochen nach erscheinen dieser Anzeige (bis spätestens 20.05.2007) 
an die Gemeinde Nohra, Herrenstraße 34, 99428 Nohra mit der Aufschrift „Angebot 1.OG Bürgerhaus Obergrunstedt“ 

Nähere Informationen zur Gemeinde und zur Region Weimarer Land erhalten Sie auch im Internet 
unter www.vg-grammetal.de   

Die Gemeinde Nohra bietet voll erschlossene Gewerbefläche in der Größe von 1000 m² bis zu 10 ha im U.N.O. Gewerbepark 
und im Gewerbegebiet am Schlachthof an. Angebotsgrundlage ist der Bodenrichtwert von 30,- €/m², wobei einzelne Flächen 
zum Unkostenpreis (Grunderwerb + Erschließungsaufwand) oder auch in Erbpacht abgegeben werden.

Interessenten melden sich bitte 

beim Bauamt der VG Herrn Klein 03643 - 831160 oder 
beim Bürgermeister der Gemeinde Nohra, Herrn Schiller, 03643 - 825224. 
Ihre Bewerbungen können sie auch jederzeit unter der e-Mail –Adresse der Gemeinde Nohra gemnohra@hotmail.com 
einreichen.
Nähere Informationen zum Entwicklungsstand des Gebietes und zur Region Weimarer Land erhalten Sie auch im Internet 
unter www.vg-grammetal.de   

Öffentliche Ausschreibung

Einladung

Am Mittwoch, d. 26.09.07 findet um 19.00 Uhr in der Gaststätte eine Einwohnerversammlung statt. 
Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.

Es soll über den Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2007 (DS 
4/3161) informiert werden, nachdem die Gemeinde zum 01.12.2007 als Ortsteil in die Gemeinde Nohra eingegliedert werden soll.
Einwohner, die Anfragen dazu oder auch zu anderen gemeindlichen Angelegenheiten haben und diese zur Einwohnerversammlung gern 
beantwortet haben möchten, reichen diese zwecks gewissenhafter Vorbereitung spätestens bis zum 20.09. bei der Gemeinde Utzberg 
ein.

gez. 
Gunkel
Bürgermeisterin

Amtlicher Teil

Gemeinde Utzberg
99428 Utzberg * Weimarische Str. 62 * Tel. 036203/90224

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 16.00 - 18.00 Uhr



Grammetalbote 9 13.Jahrgang*11.Ausgabe*08.09.2007

Göpfart-Ausstellung in Mönchenholzhausen 
 
Franz Göpfart (geb. 1866 in Mönchenholzhausen) war Leiter der Weimarer Malschule.  
Er hat eine Reihe wertvoller Landschaftsbilder und Portraits hinterlassen,  
die an seine Kindheit und an Menschen in Mönchenholzhausen erinnern.  
Mit Hilfe der Mal- und Zeichenschule Weimar und verschiedenen privaten Sponsoren  
ist es möglich geworden, eine Werkschau in Fotos im Mönchskrug zu zeigen. 
Ausstellungseröffnung im Mönchskrug 
Dietrich Göpfart (Weimar) wird einen Vortrag zu Leben und Werk Franz Göpfarts 
Es erklingt Musik der beiden Brüder des Malers Karl und Otto Göpfart  
Termin wird in der Tageszeitung und per Aushang bekannt gegeben.
Kirchbau- und Heimatverein Mönchenholzhausen e.V. und die Kirchgemeinde 
Mönchenholzhausen 

Liebe Ottstedter,
in den vorangegangenen Monaten hat der Gemeinderat mehrere 
Vorortbegehungen der Gemeindestraßen vorgenommen und Vor-
bereitungen für Sanierungsarbeiten getroffen, wozu mehrere 
Ausschreibungen zu Straßenbauarbeiten gehörten.

In der (öffentlichen) Gemeinderatssitzung vom 16. August 2007 
wurden die Angebote sondiert und die entsprechenden Aufträge 
erteilt. Den Zuschlag erhielt für drei Straßenbaumaßnahmen die 
Firma Wagner Straßen- und Tiefbau GmbH Erfurt.

Es handelt sich um folgende Baumaßnahmen:
1.  Die Straße Im Oberdorf von der Einmündung Landesstraße 

(Gemeindeamt) bis zur Kreuzung Friedhof/Oberdorf/Querig.
 Im Zuge der Fahrbahnerneuerung werden alte Bordsteine 

gegen neue ersetzt. Ferner erfolgen das Fräsen der Fahrbahn-
anschlüsse, ein Profilausgleich und die Aufbringung einer 
neuen Asphaltbeton-Schicht.

 Die Arbeiten haben bereits begonnen.
2.  Eine Fahrbahnsanierung mit Asphaltbeton ist ebenso für die 

nordwestliche Ortslage im Oberdorf (Grundstücke Pöbel, 
Fackelmann bis Anschluss Landesstraße am Hottelstedter 
Berg) vorgesehen.

3.  Die dritte Baumaßnahme betrifft den Plan, wo großflächig 
der Straßenbelag zwischen Kirche und den Grundstücken 
Ißermann/Rauscher teilerneuert wird.

 Die für alle drei Maßnahmen eingesetzten Haushaltsmittel 
belaufen sich auf ca. 30 000 €.

Die Anwohner werden über den Beginn der Arbeiten zeitnah 
informiert. Vor allem bei der Aufbringung der Deckschicht ist 
es unumgänglich, dass die Straßen kurzzeitig gesperrt werden 
müssen und auch für Anwohner nicht befahrbar sind. Sicher haben 
alle dafür Verständnis und richten sich mit der Abstellung ihrer 
Pkw für den betreffenden Zeitraum dementsprechend ein.

Gemeinde Ottstedt a.B.
99428 Ottstedt a.B. * Am Plan 1 * Tel. 036203/90290
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Die 17.00-19.00 Uhr

Nichtamtlicher Teil

Im September finden zwei Gemeinderatssitzungen statt. Der ersten 
am 4. September schloss sich eine Einwohnerversammlung zum 
Thema „Bündelung der kommunalen Anteile im Energiebereich 
im neuen Kommunalen Energie-Pool (KEBT AG)” an, bei der 
Herr Lenz, Geschäftsführer der Gesellschaft der Kommunalen 
Strom-Aktionäre in Thüringen mbH, eingeladen war (Stand vor 
Redaktionsschluss).

Zu einer weiteren Gemeinderatssitzung noch im September 2007 in der 
Gaststätte „Zum Bären” werden hiermit alle Ottstedter eingeladen. 
Den genauen Termin entnehmen Sie bitte (voraussichtlich ab 9.9.) 
dem Aushang in unseren Schaukästen.
Eines der zentralen Themen soll noch einmal die Gebietsreform 
sein und wem sich Ottstedt möglicherweise anschließen sollte. 
Hintergrund: die Gemeinden Bechstedtstraß, Hopfgarten, Issero-
da, Niederzimmern und Nohra (mit Utzberg) haben bereits einen 
Zusammenlegungsvertrag erarbeitet, der die Auflösung der 
genannten Gemeinden - bislang in der Verwaltungsgemeinschaft 
Grammetal - und die Neubildung der Gemeinde „Grammetal” 
vorsieht. Bis 30. September 2007 besteht für Ottstedt am Berge 
die Möglichkeit, gleichberechtigt diesen Zusammenschluss mit 
zu initiieren. Später wäre für diesen Fal nur noch ein „Beitritt” 
möglich.
Derzeit wird der Zusammenschluss von Gemeinden zu größeren 
Einheiten zudem noch von der Landesregierung gefördert.
Mit dem Beitritt Niederzimmerns zur neuen Gemeinde Grammetal 
reduziert sich die unter den Ottstedter Bürgern gemachte Umfrage 
zur Gebietsreform um die Möglichkeit des Anschlusses an Erfurt. 
Daasdorf hat sich wie Ottstedt noch nicht entschlossen, so dass 
auch die Hinwendung unserer Gemeinde nach Weimar in Frage 
steht.
Welche Konsequenzen es hat, wenn Ottstedt sich jetzt nicht 
entscheiden sollte, wird auf der Gemeinderatssitzung diskutiert.
 
Bürgermeister H.-W. Fleischhauer und der Gemeinderat

Öffentlicher Teil I: sonstige Informationen, Vereinsnachrichten, . . .
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LANDRATSAMT WEIMARER LAND/Sozialplanung
Ehrenamtsgala des Kreises Weimarer Land - Vorschläge erbeten
In Vorbereitung einer Ehrenamtsgala des Kreises Weimarer Land am 05.10.2007 möchten wir alle Vereine und Verbände des Kreises 
bitten, Bürger zu benennen, die sich über einen längeren Zeitraum ehrenamtlich tätig sind und für eine hervorragende Arbeit ausgezeichnet 
werden sollen. Dabei sollen auch Jugendliche und junge Menschen, die sich entsprechend den o. g. Kriterien unter anderem in den 
Jugendfeuerwehren sowie Sport- und Kirmesvereinen in den Gemeinden engagieren, benannt werden.
Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden sowie die Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaften haben  ebenfalls die Möglichkeit 
Vorschläge einzureichen. 
Neben dem Namen und der Adresse des Auszuzeichnenden sollte eine kurze Information zur ehrenamtlichen Tätigkeit mit angegeben 
werden.
Vorschläge richten Sie an: 
Landratsamt Weimarer Land, Sozialplanung, Frau Anita Diener, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda
Um Vorschläge wird bis zum 07.09.2007 gebeten, um die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können. 

15 Jahre Volkschor Hopfgarten e. V.
Jubiläumskonzert am Sonntag, 07.10.07 um 14.00 Uhr 
im Gasthaus „Zur Weintraube“
Mit einem festlichen Konzert feiern die Sänger und Sängerinnen die Wiedergründung 
des Volkschores im Jahre 1992. Als musikalische Gäste haben wir uns den Wigberti 
Chor aus Niederzimmern und den Gemischten Chor Berlstedt eingeladen. Das 
gemeinsame Singen mit diesen beiden Chören hat schon Tradition und wir freuen 
uns sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt sind. Nach dem Konzert wird bei 
Kaffee und Kuchen und geselliger Unterhaltung zünftig gefeiert und gemütlich 
beisammen gesessen.
Das Chorsingen in Hopfgarten blickt nun schon eine über 170 Jahre alte Tradition 
zurück. Mehrere Gesangvereine wurden in dieser Zeit gegründet, Sängertreffen in 
ganz Thüringen wurden besucht und auch mehrere 1. Preise bei Wertungssingen 
gewonnen. Die Chronik des Singens liest sich interessant und vielseitig, hat 
Höhen und Tiefen und zeigt, dass die Hopfgärtner die Lust am Singen nie verloren 
haben.
Wir möchten mit unserem Konzert an diese Hopfgärtner Tradition anknüpfen und 
wünschen uns, dass auch Sie mit uns zusammen dieses besondere Ereignis feiern 
werden.
Vorstand des Volkschor Hopfgarten

Kräutergarten Niederzimmern e.V.
99428 Niederzimmern, Weimarische Strasse

Tel: 036203 50719, Fax: 036203 95968, email: simone.buss@versanetonline.

- Gartenführungen – Kreativkurse - Seminare - 
Gemüse und Kräuter zum Saisonausklang

am Samstag, 22.September 2007,ab 13 Uhr
Der Kräutergarten Niederzimmern lädt auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Herbstfest ein. Diesmal erwartet Sie eine 
Mischung aus zünftigem Treiben, Delikatessen aus der Gemüse- und Kräuterküche, Kultur und Kunst made in Niederzimmern und 
nächster Umgebung.
Im Einklang mit der Natur gärtnern, verarbeiten und erfreuen wir uns nun schon 10 Jahre lang an den Pflanzen, die uns Mutter Natur 
schenkt. Mit Leib und Seele gestalten wir Schnupperparcourse, lassen Pflanzen ihre Sprache sprechen, indem wir ihnen wohltuende 
Wirkungen auf uns Menschen entlocken, entdecken Neues für uns und diejenigen, die sich mitreißen lassen in die Welt der Kräuter, 
Duftpflanzen und Nutzpflanzen. 
Programmpunkte unseres Herbstfestes sind z.B.: Gartenführungen 
 Verkaufsstände
 Vorführung Milchsäuregärung – Wir stampfen Sauerkraut
 Live-Musik
 Laienspiel „Beim Federnschleißen“
 Bastelstand für Groß und Klein
 Lichterglanz in Haus und Garten

Für Kaffee und Kuchen sowie herzhafte Genüsse ist wie stets gesorgt. Wir wollen diesen Tag gemeinsam mit Ihnen erleben und 
freuen uns auf Sie!
Die Kräuterfeen aus dem Kräutergarten Niederzimmern   Niederzimmern, September 2007

Jubiläumskonzert
15 Jahre Volkschor Hopfgarten e. V.

170 Jahre Chortradition in Hopfgarten

Herzliche Einladung zum Chorkonzert
nach Hopfgarten

am Sonntag , 07.10.07 um 14.00 Uhr
in das Gasthaus „Zur Weintraube“

Unsere Gäste sind:
Wigberti Chor Niederzimmern e. V.

Gemischter Chor Berlstedt e. V.

Nach dem Konzert laden wir ein zu einer
geselligen Feier bei Kaffee und Kuchen

und stimmungsvoller Unterhaltung.
Auch der Rost brennt.

Eintritt frei
Der Vorstand
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Kirmes in Ottstedt a.B.
vom 14.-16. September 2007

Die Kirmesgesellschaft und Klaus Klemin 
laden Sie und Euch herzlich ein!

 Freitag: rockige Klänge der Band „Rosa“ 
  ab 21:30 Uhr

 Samstag: Tanz mit „Monolog“ und
  Showeinlagen der Kirmesgesellschaft
  ab 20:00 Uhr

 Sonntag: ab 9:00 Uhr Kirmes-Gottesdienst in
  der Kirche zu Ottstedt a.B.
  ab 10:00 Uhr Frühschoppen mit
  „Monolog“

Für das leibliche Wohl ist natürlich das ganze 
Wochenende gesorgt. Traditionsgemäß wird es am 

Sonntagmittag ein leckeres Mittagessen geben!

Wieder einmal ist es soweit, in Isseroda ist bald Kirmeszeit!!!
Als Gäste begrüßt die Kirmesgesellschaft Isseroda in diesem Jahr den Dorfklub, um mit diesem, sowie dem Wirt Marc Weinert, der 
das letzte Mal die Isserodaer Kirmes bewirtet, ein grandioses Fest zu feiern.
Es geht los am:
  05.10.07 18:00 Uhr  Fichten setzen und traditioneller Umzug durchs Dorf mit dem Westthüringer Musikverein

  22:00 Uhr  Jugendtanz mit Biba und die Butzemänner
 06.10.07 09:00 Uhr  Ständchen mit dem Westthüringer Musikverein

  20:00 Uhr  Tanz mit Monolog
 07.10.07 09:00 Uhr  Kirmesgottesdienst

  10:00 Uhr  Frühschoppen mit dem Westthüringer Musikverein
  15:00 Uhr  Kindertanz mit Hit- Container
  20:00 Uhr  Tanz mit Hit- Container
  24:00 Uhr  Beerdigung der Kirmes

Wir würden uns freuen, Sie als Gäste der Kirmes 2007 in Isseroda begrüßen zu dürfen um gemeinsam ein schönes Kirmeswochenende 
zu gestalten.
Es laden ein: die Kirmesgesellschaft, der Dorfklub und der Wirt

Auf zum nächsten Laufspaß… aber nicht so…
sondern am Donnerstag,

 dem 27.September Mai um 18.00 Uhr

auf dem Sportplatz in Niederzimmern zum 8. Paarlauf mit Musik
                                        
Keine Angst vor Überforderung!
Für die Gesamtdauer von einer halben Stunde können sich die Partner eines Läuferpaares in einem selbst gewählten 
Rundenrhytmus ablösen. 
Laufenthusiasten steht es aber auch frei 30 Minuten durchzulaufen.
Das Lauftempo und die Rundenanzahl bestimmt Ihr selber.
Gute Stimmung und Freude an der Bewegung stellen sich erfahrungsgemäß bei solchen Veranstaltungen von allein ein. 
Nun liegt es an Jedem selber, ob es wieder nur bei guten Vorsätzen bleibt …

K. Hanschke /L. Becker
Sportlehrer der Wartenbergschule
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Allen Jubilaren 
»Herzliche Glückwünsche, beste Gesundheit und alles Gute«

Ehejubilare
Wir gratulieren zum 65-jährigen Ehejubiläum

am 19.09. Rudolf und Ilse Michel aus Bechstedtstraß

Wir gratulieren zum 50-jährigen Ehejubiläum
am 21.09. Klaus und Marta Maaßen aus Niederzimmern

am 05.10. Walter und Gudrun Kirnich aus Niederzimmern

Bechstedtstraß
 Granert, Walter zum 70. am 14.09.
 Hoyer, Klaus zum 70. am 27.09.
Daasdorf a.B.
 Voigt, Ilse zum 85. am 10.09.
 Jakob, Heidemarie zum 65. am 10.09.
 Kurtze, Barbara zum 65. am 12.09.
Gutendorf
 Reuße, Dieter zum 70. am 10.09.
 Jauch, Käthe zum 80. am 12.09.
Hopfgarten
 Ulrich, Wilfried zum 70. am 20.09.

Isseroda
 Fickert, Otto zum 80. am 16.09.
 Speiser, Alfred zum 70. am 27.09.
Sohnstedt
 Engelhardt, Margot zum 80. am 18.09.
Niederzimmern
 Dr.  Beyersdorfer, Hans zum 85. am 02.10.
Nohra
 Thiele, Barbara zum 65. am 11.09.
Ulla
 Schönmeyer, Bernd zum 65. am 11.09.
 Maibohm, Dora zum 80. am 05.10.
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